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Direîtion: Pilfer
®rfd}ei»t je ®onner§tagë mtb Eoftet per ©entefter gr. 3.60, per Qaf)r gr. 7.20

Qtiferote 20 ©t§. per einfpaltxge tßetitjeile, bei größeren Aufträgen
V entfpredjenben Rabatt.

J&rMj» &*» .2, fotcmn* 1911.

imjpfjinul :
®>et be« regten îluflcublirt ergreift

brt# ift bec cedjte SDtanw.

üertindswese».

®er föorftanb Dcê f>anb=
toerfö* unb ©enterben errinë
Deê $craton§ gUritfj gibt bie

S:tiefen beîatmt, meldfe er im
Anfctßuf? an bas fReferat Don

VRationatrat ®r. ©utjer be=

tcéffenbgabrif gefehreotfion gefaxt hat- Sie lauten:
1. @s roirb oerlangt, baff imf®efetj ber Vegriff ,,$a*

brif" genau umfct)riebcn roirb.
2. t)ie Vufjen finb beizubehalten, ba biefetben fojufagen

ba§ einzige ®i§giptinarmittet in einem georbneten
; betriebe btlben.

3. ®§ finb mögticbft fange Mnbigungsfriften aufero

fietten.
4. Aßegen ifranffjeit unb SRititärbienft fotX nicht ge=

fünbigt roerben.
§. Unannehmbar ift, bag roegen AuMbung eines oer=

faffungSmäffigen 9ïect)tes nicf)t gefünbigt roerben

bftrfe. •

6' Abfptut unannehmbar ift bie Abfctjaffung beS ®e=

fompie.
vT. f)ie ®inigung§gmter ftnb ju begruben, roenn ber

Arbeiter ©arantie bietet, ba| er fid) bem @cgteb§=

fpruct) unterzieht ober eine ©ntfctjübigung zahlt.
3. $ie r>!b©tunben=A3oche ift bem ftarren 10«Stunben»

tag oorpjiehen.

9. Unannehmbar ift bie Veftimmung, bat roeibticjje
Arbeiter, bie ein fpeimroefen beforgen, unb fugenb=
tic£>e feine Ueberjeitarbeit oerrichten bürfen (nament
tict) £ejtitinbuftrie).

10. @s foßen nicht nur Strafbefiimmungen für bie

Arbeitgeber aufgefteltt werben, fonbern auch für
Arbeiter, bamit biefe, roenn fie fid) gegen bie $abrif=
orbnung oergehen, nicht ftraftoS roegt'ommen.

©etoerbeftanb unb ©teuern. .©ie ©eneratoer*
fammtung be§ freiburgifcfjen tanton. $anb
roerfer» unb ©eroerbeoereinS, bie unter bem Vor»
fi^e oon SechnifümSbireftor ©enoub in Jöutte tagte, be=

auftragte ben Vörfianb, Schritte ju tun, um eine gerech'
tere Verteilung ber ©teuertaften ju erlangen.

®er fspbtoerfer* unb ©eioerbeoerbanb oon ©itten
hat befctßoffen, an ber Vefct)roerbe gegen ben Art, 6f>

be§ fantonaten gananzgefetseS, buret) ben bie SReifter für
bie Vejahtung ber Steuern ber Arbeiter oerantroortlicf)
gemacht roerben, feftjuhatten. ®ie grage fott burch einen
bünbe§gerichtti<hen @ntfct)eib in einem eben oortiegenben
güße entfliehen roerben-

Jfilgemeines Bauwesen.
fReue SBafferoerforgunß für Dberrointerthuv. $n

äat)treict) befuctjter Verfammtung genehmigte bie 3iott*
gemeinbe ben oon ber befteßten ffornmiffion oorgetégten

SEflSBEIUSEUï
WINTERTHUR '

Direktion: Malter Ke«n-Holdi»gh«»set».

Erscheint je Donnerstags und kostet per Semester Fr. 3.60, per Jahr Fr. 7. 20

Inserate 20 Cts. per einspaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen
^ entsprechenden Rabatt.

ZÄrich.. à Z» Fà«ar 1M1.

WchmsMch: Der den rechten Augenblick ergreift>
das ist der rechte Mann.

Mdailäw««.
Der Vorstand des Hand-

werks- und Gewerbevereins
des Kantons Zürich gibt die

Thesen bekannt, welche er im
Anschluß an das Referat von
Nationalrat Dr. Sulzer be-

treffend Fabrikgesetzrevision gefaßt hat. Sie lauten:
1. Es wird verlangt, daß im Gesetz der Begriff „Fa-

brik" genau umschrieben wird.
8. Die Bußen sind beizubehalten, da dieselben sozusagen

das einzige Disziplinarmittel in einem geordneten
Betriebe bilden.

3. Es sind möglichst lange Kündigungsfristen aufzu-
stellen.

t. Wegen Krankheit und Militärdienst soll nicht ge-

kündigt werden,
b. Unannehmbar ist, daß wegen Ausübung eines ver-

fassungsmäßigen Rechtes nicht gekündigt werden

dürfe.
st Absolut unannehmbar ist die Abschaffung des De-

compte.
Die Einigungsämter sind M begrüßen, wenn der

Arbeiter Garantie bietet, daß er sich dem Schreds-

spruch unterzieht oder eine Entschädigung zahlt.
3- Die ô!)-Slunden-Woche ist dem starren 10-Stunden-

tag vorzuziehen.

9. Unannehmbar ist die Bestimmung, daß weibliche
Arbeiter, die ein Heimwesen besorgen, und jugend-
liche keine Ueberzeitarbeit verrichten dürfen (nament-
lich Textilindustrie).

1l). Es sollen nicht nur Strafbestimmungen für die

Arbeitgeber aufgestellt werden, sondern auch für
Arbeiter, damit diese, wenn sie sich gegen die Fabrik-
ordnung vergehen, nicht straflos wegkommen.

Gewerbestand und Steuern. Die Generalver-
sammlung des freiburgischen kanton. Hand-
werker- und Gewerbevereins, die unter dem Vor-
sitze von Technikumsdirektor Genoud in Bulle tagte, be-

auftragte den Vorstand, Schritte zu tun, um eine gerech-
tere Verteilung der Steuerlasten zu erlangen.

Der Hftndwerker- und Gewerveoervand von Sitten
hat beschlossen, an der Beschwerde gegen den Art, 6ß
des kantonalen Finanzgesetzes, durch den die Meister für
die Bezahlung der Steuern der Arbeiter verantwortlich
gemacht werden, festzuhalten. Die Frage soll durch einen
bundesgerichtlichen Entscheid in einem eben vorliegenden
Falle entschieden werden-

Mgêmà! Si»«tte».
Neue Wasserversorgung für Oberwinterthur. In

zahlreich besuchter Versammlung genehmigte die Zivil-
gemeinde den von der bestellten Kommission vorgelegten


	Verbandswesen

